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Erweiterung Steinbruch Hirntal 
 Protokoll zur Vorantragsbesprechung 17.03.2017 

 
 

Ort: LRA Heidenheim 

Datum/Uhrzeit: 17.03.2017, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr  

Teilnehmer:   

 Frau Wandelt Landeswasserversorgung 
 Herr Awiszus LRA Heidenheim, Bau und Umwelt 
 Herr Haumann LRA Heidenheim, Landwirtschaft 
 Herr Ferstl Stadt Heidenheim, FB Planung 
 Herr Eberhardt Stadt Heidenheim, GB Bauordnung 
 Frau Pfahler LRA Heidenheim, Naturschutz 
 Frau Nordhus Regionalverband Ostwürttemberg 
 Herr Wolf  Praktikant Regionalverband Ostwürttem-

berg 
 Herr Hagmeier LRA Heidenheim, Naturschutz 
 Frau Lude LRA Heidenheim, Forst 
 Frau Plate Forstdirektion Tübingen 
 Herr Mente LRA Heidenheim, Naturschutzbeauftragter 
 Herr Frank Fa. Kling Umwelttechnik AG 
 Frau Dr. Eichler HPC AG 
 Herr Dernai HPC AG 
 Herr Zeidler LRA Heidenheim, GAA 
 Frau Vaas LRA Heidenheim, Immissionsschutz 
 Frau Heußler LRA Heidenheim, FB 30 

 
1 Einleitung 
 
Nach einer kurzen Vorstellungrunde führte Frau Vaas in das Verfahren ein. 
 
 
2 Vorstellung des Vorhabens 
 
Herr Frank von der Fa. Kling Umwelttechnik AG und Frau Dr. Eichler von der HPC AG stellten 
zunächst einen kurzen historischen Abriss des Steinbruchbetriebs im Hirntal bei Großkuchen und 
anschließend die Eckdaten der geplanten Steinbrucherweiterung sowie eine erste Einschätzung 
der überplanten Fläche hinsichtlich der Bedeutung für Mensch, Natur und Umwelt vor: 
 
 
 

HPC AG Tel. 07321/9394-0, Fax 07321/9394-19 
Am Jagdschlößle 13, 89520 Heidenheim E-Mail: heidenheim@hpc.ag 
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·  Lage: westlich von Großkuchen, im WSG Zone III 

·  Rohstoff:  teilweise hochreiner Kalkstein erwartet 

·  Abbaumächtigkeit: 40 - 75 m, geplante Sohle bei ca. +418 m ü. NN 

·  Erschließung: bestehende Kreisstraße bzw. Forstwege 

·  Regionalplanung: Vorranggebiet Nr. 16 

·  Flächennutzungsplan: Waldfläche 

·  Betriebliche Entwicklung: keine Veränderung zur derzeitigen vorgesehen; keine ka-
pazitätserhöhende Erweiterung vorgesehen, nur flächen-
mäßige Erweiterung; Abbau von ca. 2 ha in 8 Jahren 

 
 
3 Stellungnahmen der Behörden 
3.1 Landeswasserversorgung 
 
Der Steinbruch darf auf keinen Fall bis ins Grundwasser vertieft werden. Ein ausreichender Ab-
stand bis zum höchsten gemessenen Grundwasserstand ist einzuhalten. 
 
Hinweis: Es gibt eine Grundwassermessstelle im Umfeld, die im Messnetz Landwirtschaft der 
LUBW liegt und regelmäßig im Herbst jeden Jahres von der LUBW beprobt wird (GwNr. 1-812/1, 
Hirntal, Großkuchen). Wöchentliche Stichtagsmessungen liegen nur im Zeitraum zwischen 1982 
und 1996 vor. Die Daten können vom LRA, Geschäftsbereich Wasser, Boden und Altlasten dem 
Antragsteller zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
3.2 LRA Wasser- und Bodenschutz/LGRB 
 
Die vorläufige Stellungnahme des LGRB (Referat 94, Hydrogeologie/Grundwasser) wurde ver-
lesen. 
 
Anmerkung: Die Gesamtstellungnahme des LGRB ging am 20.03.2017 beim LRA, Immissions-
schutzbehörde, ein und liegt diesem Protokoll bei. 
 
Es sind hohe Grundwasserfließgeschwindigkeiten zu erwarten, die Fließrichtung ist derzeit nicht 
belastbar erkundet. Daher ist eine hydrogeologische Untersuchung zwingend erforderlich. Hier-
bei muss die lokale und regionale Fließrichtung erkundet werden. Hierfür sind mind. 3 Grundwas-
sermessstellen (GWM) notwendig. Zusätzlich wird für die Bestimmung der regionalen Fließrich-
tung die Durchführung eines Markierungsversuchs vorgeschlagen. Gemäß den vorliegenden Da-
ten wird der Grundwasserhöchststand bei +520,4 m ü. NN erwartet, der niedrigste Stand bei 
+494,5 m ü. NN. Aus diesem Grund darf die geplante Abbausohle das Niveau von +520 m N. N. 
nicht unterschreiten. 
 
Es wird die Gefahr bei einem Kesselabbau gesehen, dass ein Eintrag von Feinsedimenten in den 
Karstgrundwasserleiter möglich ist, weshalb ein Hangabbau vorzuziehen ist (nach Morphologie 
zu bestimmen). Es bedarf einer Entwässerung (zumindest Verdunstungsbereiche) bzw. eines 
Nachweises der gefahrlosen Versickerung. 
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Auch für die weiterhin genutzten und bereits bestehenden Verkehrs- und Betriebsflächen ist in 
diesem Zuge ein Entwässerungskonzept vorzulegen. Die Entwässerung ist in einem Lageplan 
bzw. in einem Entwässerungsplan darzustellen und ein hydraulischer Nachweis zu führen. 
 
Die offenen Abbauflächen sind < 5 ha zu halten. 
 
Die angetroffenen Oberböden müssen zur Rekultivierung zwischengelagert und wiederverwen-
det werden. 
 
Zur Rekultivierung genutztes Fremdmaterial muss kontrolliert und gemäß den Anforderungen der 
Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial vom 14.03.2007 (VwV Boden) dokumentiert werden. Hierfür gelten hohe Anforde-
rungen. Einer Einbringung bis Z0*-Material gemäß VwV Boden kann seitens des Landratsamtes 
zugestimmt werden. 
 
 
3.3 Landwirtschaft 
 
Die Belange sind zunächst nicht betroffen. Es wurde darauf hingewiesen, dass für ggf. erforder-
liche Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen die beanspruchten Bereiche zu 
minimieren und mit dem Amt abzustimmen sind. Landwirtschaftlich gute Böden sollen möglichst 
nicht in Anspruch genommen werden. 
 
 
3.4 Stadt Heidenheim, Planung und Bauordnung 
 
Die Planungen entsprechen der möglichen Nutzung im Flächennutzungsplan, insoweit keine 
Einwände. 
 
 
3.5 Regionalplan 
 
Der aktuelle Regionalplan wird derzeit fortgeschrieben; der Satzungsbeschluss ist für den April 
anberaumt. Vor der Genehmigung der Regionalplanfortschreibung gilt der derzeitige Regional-
plan; danach wäre für einen Teil des geplanten Abbaugebiets ein Zielabweichungsverfahren not-
wendig. Es ist allerdings zu erwarten, dass bis zum Vorliegen der Genehmigungsunterlagen der 
neue Regionalplan in Kraft ist. 
 
Frau Nordhus zeigt zwei Möglichkeiten zur Vorgehensweise auf: 
 

1. Die Genehmigung der Fortschreibung des Regionalplans dauert zu lange und es ist des-
halb ein Zielabweichungsverfahren für die geplante Abbaufläche erforderlich. 
 

2. Trotz noch nicht genehmigter Fortschreibung des Regionalplans wird das immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren voran getrieben und man wartet parallel auf 
die Veröffentlichung der Fortschreibung des Regionalplans 

 
Anmerkung von Herrn Frank: Die Antragstellung ist für Ende 2017 geplant. 
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Hinweis: Die Planungen im Regionalplan erfolgen in einem großen Maßstab, deshalb sind Flä-
chengrenzen durchaus leicht veränderbar. 
 
 
3.6 Naturschutz/Artenschutz 
 
Die Ergebnisse der Artenschutzgutachten sind abzuwarten. Grundsätzlich ist es wünschens-
wert, die Gutachten vorab mit der Fachbehörde abzustimmen. 
 
Es ist ein LBP mit Bilanzierung von Lebensräumen und Boden gemäß Ökokonto-Verordnung 
erforderlich. 
 
Es wird empfohlen die Rekultivierung so zu formulieren, dass eine Flexibilität bei der Ausfüh-
rung möglich ist und dadurch spätere Abweichungen noch abgedeckt werden. 
 
Bei der Anlieferung von Fremdmaterial ist mit einem Eintrag von Neophyten zu rechnen. Dies 
ist entsprechend zu berücksichtigen und die dafür notwendigen Maßnahmen vorzusehen. Es 
wird außerdem angeregt nicht alles zu verfüllen, da das Landschaftsbild mittlerweile von dem 
Steinbruchgelände geprägt ist. 
 
 
3.7 Forst 
 
Die 10,6 ha große Fläche liegt vollständig im Wald (Privatwald). Von der derzeitigen Planung 
sind keine Waldbiotope und keine Waldfunktionen gemäß Waldfunktionenkartierung betroffen. 
Ein Wildtierkorridor laut Generalwildwegeplan verläuft nicht im Plangebiet. 
 
Folgende Bedenken werden gesehen: 

·  Bei einer befristeten Waldumwandlung gemäß § 11 LWaldG muss innerhalb von 25 bis 
maximal 30 Jahren ein Wald gleicher Art und Güte wieder hergestellt werden. Laut den 
derzeitigen Planunterlagen soll ein wannenartiger Abbau ohne Anschluss an den beste-
henden Steinbruch erfolgen. Durch diese Abbauform würde ein abflussloser Kaltluftsee 
entstehen (geplante Abbausohle bei 518 m ü. NN, angrenzende Tallage bei ca. 560 m ü. 
NN; dies entspricht einem Kaltluftdelta von über 40 Metern). Durch einen solchen abfluss-
losen Kaltluftsee ist eine spätere Rekultivierung zu einem Wald gleicher Art und Güte nicht 
möglich. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist das geplante Vorhaben über § 11 
LWaldG (befristete Waldumwandlung) somit nicht zu realisieren. 

Auf die grundsätzliche Möglichkeit der Beantragung einer dauerhaften Waldumwandlung 
nach § 9 LWaldG und den damit einhergehenden Verpflichtungen zu der Durchführung 
einer UVP gemäß UVPG (Fläche > 10 ha) sowie entsprechenden Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen wurde hingewiesen.  

·  Sollte an einer Realisierung des Vorhabens über eine befristete Waldumwandlung weiter-
hin festgehalten werden, so ist die Planung hinsichtlich folgender Punkte anzupassen: 

·  Der neue Steinbruch ist direkt angrenzend an den nördlich liegenden alten Steinbruch 
anzuschließen. Ein derzeit geplantes Belassen eines rund 50 m schmalen Waldstreifens 
zwischen den beiden Steinbrüchen wird als nicht sinnvoll erachtet, da dieser Streifen lang-
fristig gesehen austrocknen wird oder die Bäume durch Sturm geworfen werden könnten.  
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·  Im Zuge der Rekultivierung muss eine Verfüllung mit unbelastetem Material bis mindes-
tens auf Höhe des angrenzenden Tals (560 m ü. NN) erfolgen, damit kein abflussloser 
Kaltluftsee entsteht und der erforderliche Wald gleicher Art und Güte wieder hergestellt 
werden kann. Das Verfüllungsmaterial muss nachweislich unbelastet sein und es ist durch 
den Antragsteller bereits im Vorfeld  der Waldumwandlungsgenehmigung nachzuweisen, 
woher das spätere Verfüllungsmaterial stammen wird. Die detaillierten Anforderungen an 
eine Rekultivierung folgen im späteren Verfahren. Es wird jedoch bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass ca. 10 Prozent Offenlandstrukturen akzeptiert werden 
können. 

·  Da derzeit keine belastbaren Nachweise über die vorliegende Gesteinsgüte vorhanden 
sind, sind entsprechende Probebohrungen vorzunehmen und die Ergebnisse nachzu-
reichen. Eine bereits in 1999/2003 angedachte Steinbrucherweiterung im derzeitigen Pla-
nungsbereich wurde nicht realisiert, da - entgegen den ursprünglichen Annahmen - kein 
hochreiner Weißjurakalk vorlag. 

·  Informationen hinsichtlich der geplanten Abbaurichtung, der Abbauschnitte und der Er-
schließung sind nachzureichen. 

 
 
3.8 Naturschutzbeauftragter 
 
Herr Mente wies daraufhin, dass das Biotop an der Nordgrenze nicht sehr hochwertig ist. Ihm 
wäre die Schaffung einer Talstruktur durch den Abbau lieber als ein Loch. Er schlägt vor, die 
Abbaufläche im Osten bis an den natürlichen Taleinschnitt zu verlegen. 
 
 
3.9 Immissionsschutz 
 
Nach Auskunft von Herrn Zeidler sind im Verfahren Staub, Erschütterung und Lärm der geplanten 
Abbautätigkeiten zu beachten und mittels qualifizierten Prognosen (Erhebung der Zusatz- und 
nötigenfalls Gesamtbelastung) darzustellen. Bei der Erstellung der erforderlichen Prognosen ist 
die Gewerbeaufsicht frühzeitig, z. B. zur Festlegung der Immissionsorte, mit einzubinden. Bei den 
Gutachten ist, da für den Standort keine aktuellen und belastbaren Gutachten vorliegen, eine 
Gesamtbetrachtung des Betriebes (Bestand und Erweiterung) vorzunehmen. 
 
In den Antragsunterlagen sowie in den Gutachten sind alle betrieblichen Abläufe ausführlich dar-
zustellen sowie der Betriebsumfang auch im Hinblick auf Maschinen und Geräte zu beschreiben. 
 
Für die Betrachtung der Sprengerschütterungen ist ebenfalls ein Gutachten unter Heranziehung 
der DIN 4150 zu erstellen. Darin sind u. a. die notwendigen Sprengparameter für einen emissi-
onsarmen Abbau zu bestimmen. Ebenfalls sind Aussagen zur immissionsseitig günstigsten Ab-
baurichtung und Anlage des Steinbruchs zu treffen. 
 
Bei Erschütterungen durch den Anlagenbetrieb und den Fahrverkehr sind diese ebenfalls in die 
Bewertung mit einzubeziehen. Etwaige vorhandene bauliche Anlagen, Ver- und Entsorgungslei-
tungen etc. sind im Gutachten zu berücksichtigen.  
 
Des Weiteren ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in der geplanten Erweiterung zu 
erläutern (z. B. Betankung, Havariefall, Reparaturen, Parken). 
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Angaben zum Arbeitsschutz für den neuen Arbeitsbereich sind vorzulegen. Hierbei sind u. a fol-
gende Themenbereiche zu beschreiben: Sprengarbeiten, Umgang mit Gefahrstoffen, Arbeitsmit-
tel, Fahrbetrieb, Verkehrswege, Betriebszeiten, Fahrzeuge, Arbeitszeiten sowie Sommer- und 
Winterbetrieb. 
 
 
Heidenheim, den 24.04.2017 
 
HPC AG 
 
 


